
Testamentsvollstrecker §§ 2194—2202

(2) Der Erblasser kann für den Fall, daß der ernannte 
Testamentsvollstrecker vor oder nach der Annahme des 
Amtes wegfällt, einen anderen Testamentsvollstrecker er
nennen.

§2198
(1) Der Erblasser kann die Bestimmung der Person des 

Testamentsvollstreckers einem Dritten überlassen. Die Be
stimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Staat
lichen Notariat; die Erklärung ist in öffentlich beglaubigter 
Form abzugeben.

(2) Das Bestimmungsrecht des Dritten erlischt mit dem 
Ablauf einer ihm auf Antrag eines der Beteiligten von dem 
Staatlichen Notariat bestimmten Frist.

§2199
(1) Der Erblasser kann den Testamentsvollstrecker er

mächtigen, einen oder mehrere Mitvollstrecker zu ernennen.
(2) Der Erblasser kann den Testamentsvollstrecker er

mächtigen, einen Nachfolger zu ernennen.
(3) Die Ernennung erfolgt nach § 2198 Abs. 1 Satz 2.

§ 2200
(1) Hat der Erblasser in dem Testamente das Staatliche 

Notariat ersucht, einen Testamentsvollstrecker zu ernennen, 
so kann das Staatliche Notariat die Ernennung vornehmen.

(2) Das Staatliche Notariat soll vor der Ernennung die 
Beteiligten hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung und 
ohne unverhältnismäßige Kosten geschehen kann.

§ 2201
Die Ernennung des Testamentsvollstreckers ist unwirk

sam, weim er zu der Zeit, zu welcher er das Amt anzutreten 
hat, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit be
schränkt ist oder nach § 1910 zur Besorgung seiner Ver- 
mögensangeiegenheiten einen Pfleger erhalten hat.

§ 2202
(1) Das Amt des Testamentsvollstreckers beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in welchem der Ernannte das Amt an
nimmt.
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